
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/2/28 95/07/0190
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1996

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ABGB §1002;

ABGB §1009;

AVG §10 Abs1;

AVG §10 Abs2;

Rechtssatz

Der Mangel einer Vertretungsvollmacht kann nicht dadurch geheilt werden, daß der nicht ausgewiesene Vertreter

Vertretungshandlungen setzt.
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